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Planliche Änderungen: 
 
 
Im Plan wurde die Erschließungsanlage im Südosten des Planbereiches 
geändert. 
 
 
Begründung: 
 
Mit der Änderung des Bebauungsplanes wird die Erschließungsanlage im 
Südosten geändert. Die bisherige Die bisherige Planung ist so gestaltet, dass in 
östlicher Anbindung an die vorhandene Gemeindeverbindungsstraße in dem 
bisherigen Ausbauzustand bleibt. 
Nachdem aber in Richtung Osten die Ver- und Entsorgungsleitungen nach 
technischer Prüfung erweitert bzw. an die vorhandenen angebunden werden 
sollen, soll die Anbindung an die vorhandene Gemeindeverbindungsstraße in der 
wie im Bebauungsplan vorgesehenen Breite der Erschließungsanlagen erfolgen. 
Darüber hinaus werden die Ver- und Entsorgungsleitungen auch im 
vorhandenen westlich angrenzenden öffentlichen Feld- und Waldweg verlegt, so 
dass sich in diesem Bereich die Grundstücksgrenzen geringfügig ändern. 
Mit dieser Änderung wird gewährleistet, dass im Rahmen der baulichen 
Umsetzungen des Planbereiches eine optimierte Ver- und Entsorgung erfolgen 
kann. 
Nachdem im Übrigen an der Planung nichts geändert wurde, erfolgt die 
Änderung im Verfahren nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB. 
 
Hinsichtlich der Abhandlung für die Ausgleichsflächen darf auf den 
bestehenden Bebauungsplan verwiesen werden. Die Festsetzungen für die 
Ausgleichsflächen werden damit nicht tangiert; Eine Änderung dieser 
Festsetzungen ist auch nicht ersichtlich. 
 
Ein Umweltbericht bzw. eine Umweltprüfung ist im vereinfachten Verfahren 
nicht erforderlich.  
Darüber hinaus ist eine Änderung zum Bebauungsplanverfahren ebenfalls nicht 
ersichtlich. 






